
 
 

 
 

Vorschau 2025: Wegleitung Biodivers itätsförderung 
 
Info zu bisher bekannten Anpassungen bezüglich Biodivers itätsförderflächen 
 
 

In Kürze: 
 

Gemäss Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ist «Getreide in weiter Reihe (GiwR)» 
ab 2025 nicht mehr im Bundeskatalog als Biodiversitätsförderfläche (BFF) enthalten. 

Die Kantone können in Massnahmengebieten aber einen Vernetzungsbeitrag ausrichten, 
daher gilt: 

• Keine Anrechnung an den beim ÖLN geforderten Anteil Biodiversitätsförderflächen 

• Kein Kulturbeitrag als BFF ab 2025 

• Neuer Vernetzungsbeitrag (in Massnahmengebieten) ab 2025: Fr. 600.- 

• Anforderungen siehe unten (Anbauanforderungen wie bisher) 

• Kombination mit anderen Beitragsmassnahmen wie bisher. z.B. PSM-Verzicht 
(Extensoanbau) ist also möglich. 

 

Andere Arten von BFF wie Buntbrache, Rotationsbrache, Saum auf Ackerfläche, 
Ackerschonsteifen sind weiterhin als BFF beitragsberechtigt und anrechenbar an den 
beim ÖLN geforderten Anteil Biodiversitätsförderflächen. 
 

Die Nützlingsstreifen auf offener Ackerfläche sind ebenfalls weiterhin beitrags-
berechtigt (Produktionssystembeitrag) und bleiben auch anrechenbar an den beim ÖLN 
geforderten Anteil Biodiversitätsförderflächen. 
 

 
Im Juni 2024 hat der Ständerat beschlossen, dass es ab 2025 im ÖLN keine Pflicht zur 
Anlage von 3,5 % Biodiversitätsförderflächen (BFF) auf Ackerland geben wird. 
 
Der Bedarf für mehr Biodiversität im Ackerland bleibt bestehen. Entsprechend bleiben 
Buntbrache, Rotationsbrache, Saum auf Ackerfläche, Ackerschonsteifen und 
Nützlingsstreifen auf offener Ackerfläche als Kulturen mit entsprechenden Beiträgen im 
Direktzahlungssystem erhalten. 
Die angelegten Acker-BFF haben nicht nur eine positive Wirkung auf die Artenvielfalt 
und die Nützlingsförderung, insbesondere der wichtigen Bestäuber, sie fördern auch ein 
positives Image der Landwirtschaft. Blühelemente in der monotonen Ackerlandschaft 
erfreuen die Bevölkerung.  
 
Die Kantone können 2025 einen leicht erhöhten Vernetzungsbeitrag für 
«Getreide in weiter Reihe (GiwR)» ausrichten. Die für das Jahr 2025 
geltenden Anforderungen an GiwR (welche das BLW genehmigt hat) 
haben wir als kantonales Merkblatt zusammengestellt und dieses ist auf 
der Webseite des ALW Solothurn publiziert. 
Link zum Merkblatt Kanton Solothurn: 
https://alw.so.ch -> Landschaft & Pflanzen -> Biodiversität -> Vernetzung 
 
 
Die Abbildung auf Seite 2 zeigt eine Übersicht über die anrechenbaren und 
beitragsberechtigten Biodiversitätsförderflächen (BFF) und Nützlingsstreifen. 
(Quelle www.agrinatur.ch ) 
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